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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

1.1 Erste und zweite Stufe der Lärmaktionsplanung 

In der ersten und zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung 2017 [25] der Stadt Issum wurden aus-

schließlich die Bundesautobahn A 57 sowie die Bundesstraße B 58  als Hauptverkehrsstraßen be-

handelt. Die im Lärmaktionsplan Stufe II aufgeführten Maßnahmen  

a) Lärmarme Fahrbahnoberflächen 

b) Geschwindigkeitsreduzierung 

sind bisher nicht umgesetzt.  

 

1.2 Dritte Stufe der Lärmaktionsplanung 

Aufgrund der aktualisierten Lärmkartierung 2017/2018 durch das LANUV-Nordrhein-Westfalen [25] 

wird gemäß § 47d BImSchG, der der EU-Umgebungslärmrichtlinie sowie den Vorgaben des Landes 

NRW [8] eine erneute fachliche Abhandlung zum Thema Lärmaktionsplanung - Stufe III notwendig. 

Als Abweichungen gegenüber der Stufe II kommen nur neuere Verkehrszahlen (A57 und B58) in 

Frage, weitere Änderungen sind im betroffenen Bereich in Issum nicht erfolgt bzw. nicht bekannt. 

Dies betrifft auch Bebauungspläne im Bereich der betroffenen Straßenwege. Ebenso erfolgte keine 

Anpassung der Anwohnerzahlen. Hierfür werden die Angaben aus der Lärmaktionsplanung 2017 

übernommen.  

Daher wird im Rahmen der Stufe III nur eine Anpassung der Stufe II mit einer Darstellung der Ände-

rungen erfolgen, weitere Maßnahmen etc. werden nicht behandelt. 

Bezüglich der anzuwendenden Berechnungsmethoden wurden für die Stufe III weiterhin die vorläu-

figen Methoden [11][12] herangezogen.  

Weiterhin verzichtet wird hier auf die Erläuterungen zum Umgebungslärm sowie zur Notwendigkeit 

zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen. Es wird auf die entsprechenden Textpassagen des Lärmak-

tionsplanes LAP II 2017 [25] verwiesen. 
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3 Erläuterungen der Abkürzungen 

Lden Lärmindex day, evening, night (24-Stunden-Wert) in dB(A) 

  d, e, n = day (Tag 6-18 Uhr), evening (Abend 18-22 Uhr), night (Nacht 22-6 Uhr) 

Ln, Lnight
 
 Lärmindex night (Nacht 22-6 Uhr) in dB(A) 

Lr,T Beurteilungspegel nach RLS-90 in dB(A) für die Tagzeit (6-22 Uhr) 

Lr,N  Beurteilungspegel nach RLS-90 in dB(A) für die Nachtzeit (22-6 Uhr) 

Lm,E Emissionspegel in 25 m Abstand von einer Straße in dB(A) 

DStrO Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen nach VBUS [11] in dB(A) 

DStg Zuschlag für Steigungen nach RLS-90 

Dv Korrektur für unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten nach RLS-90 in dB(A) 

p prozentualer Lkw-Anteil in % von der Verkehrsstärke 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24h 

v zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h 

M maßgebende stündliche Verkehrsstärke gemäß Tabelle 3 der RLS-90 

Kfz/a Kraftfahrzeuge pro Jahr 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

EG Europäische Gemeinschaft 

LAI Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

LOA Lärmoptimierter Asphalt 

VBEB Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge-

bungslärm (VBEB [12]) 

VBUS Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS [11]) 

N Anzahl der betroffenen Menschen 
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4 Beschreibung der Hauptverkehrsstraßen und Verkehrsbelastungen 

Im Vergleich zu den Belastungszahlen 2009 gemäß dem LAP II [25] haben sich die Belastungen 

2015 nach den neueren Zählungen [26] auf den für Issum wesentlichen Abschnitten wie folgt verän-

dert:  

 

Kenngröße 

A57 
AS Sonsbeck 

AS Alpen 

A57 
AS Alpen 

AS Rheinberg 

2010 2015 2010 2015 

 gemäß LAP II gemäß [26]  gemäß LAP II gemäß [26] 

DTV  Kfz/24 h 24.819 26.400 41120 41900 

pd/pe/pn % 13,4 / 8,5 / 11,0 12,6/6,9/15,4 10,0 / 5,7 / 12,2 10,0 / 5,7 / 12,2 

LmEd / LmEe / LmEn 70,8 / 68,5 / 64,1 71,06 / 68,55 / 64,36 72,7 / 70,5 / 65,8 72,7 / 72,2 / 66,6 

DStrO dB(A) Asphalt 0 Asphalt 0 Asphalt 0 Asphalt 0 

Tabelle 4. 1: Vergleich der Verkehrsbelastungszahlen und der Emissionspegel 2010 und 2015 für 
die wesentlichen Streckenabschnitte  

 

Kenngröße 

B58 
Issum (L 362) 

AS Alpen (A 57) 

2009 2015 

 gemäß LAP II gemäß [26] 

DTV  Kfz/24 h 10.884 10 549 

pd/pe/pn % 9,6 / 5,3 / 14,1 8,8 / 4,3 / 12,3 

LmEd / LmEe / LmEn 

70 km/h 
63,1 / 59,8 / 56,2 

70 km/h 
62,8 / 59,18 / 55,6 

100km/h / 80km/h 
65,1 / 62,3 / 57,9 

100km/h / 80km/h 
64,8 / 61,8 / 57,4 

DStrO dB(A) Asphalt 0 Asphalt 0 

Tabelle 4. 2: Vergleich der Verkehrsbelastungszahlen und der Emissionspegel 2010 und 2015 für 
die wesentlichen Streckenabschnitte  

 

 

Die entsprechenden Verkehrsbelastungszahlen und Emissionspegel sind im Detail im Anhang B 

aufgeführt. 
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5 Zuständige Behörden  

Zuständig für die Lärmkartierung sind in NRW die Gemeinden [4]. Für zahlreiche Gemeinden außer-

halb der Ballungsräume – so auch für Issum – zeigte sich, dass ein erheblicher Unterstützungsbedarf 

besteht. Das Land NRW unterstützt die Gemeinden, indem es die Lärmkartierung zentral durchführt. 

Die Lärmkartierung ist vom Land NRW erfolgt. Der Gemeinde Issum wurden 2012 diese Lärmkarten 

mit den Statistiken über die Betroffenheiten zur Verfügung gestellt [7]. Die Lärmkarten und der Be-

richt sind im Internet der Öffentlichkeit unter  

 „https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de“ [3] 

 

zugänglich. 

Die Lärmaktionspläne sind von den Gemeinden aufzustellen [2]. Für die Aktionsplanung federfüh-

rend zuständige Behörde ist die 

Gemeinde Issum 

Herrlichkeit 7-9 

47661 Issum 

Gemeindeschlüssel: 05154020 

Kennung der Behörde für Lärmkartierung: DE_NW_05154020_Issum 

Lärmaktionspläne werden in einem bestimmten Verfahren (unter Beteiligung der Öffentlichkeit und 

betroffener Behörden) aufgestellt. Sofern sich aufgrund des Lärmaktionsplanes die Durchsetzung 

von Maßnahmen ergeben sollte, kann auch eine unterschiedliche Zuständigkeit bestehen. Die Zu-

ständigkeiten für Maßnahmen an der A 57 und der B 58 liegen beim Landesbetrieb Straßen NRW. 

Die Zuständigkeiten für Maßnahmen an der A 57 liegt dabei bei der Autobahnniederlassung (ANL) 

Krefeld, die Zuständigkeit für Maßnahmen an der B 58 liegt bei der Regionalniederlassung (RNL) 

Niederrhein in Mönchengladbach. 

Maßnahmen, die der Lärmaktionsplan vorsieht, sind durch Anordnungen oder sonstige Entscheidun-

gen der jeweils zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach dem Gesetz zur Umsetzung der 

EG-Richtlinie durchzusetzen [2]. Die Durchsetzung von Maßnahmen obliegt daher nicht unbedingt 

den Gemeinden. Der Lärmaktionsplan ist von der Gemeinde Issum dem zuständigen Landesminis-

terium zu übergeben. Das Landesministerium übermittelt eine Kurzfassung an das Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Von dort werden die Unterlagen an die EU-

Kommission weitergeleitet. 
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6 Rechtlicher Hintergrund  

Die "Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 25.06.2002 über die 

Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm" [1] wurde durch die Regelungen der §§ 47a bis 

47f Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG [4]) in deutsches Recht umgesetzt [2].  

Die Lärmaktionspläne werden alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung überprüft und 

erforderlichenfalls überarbeitet. Bei Entwicklungen, die die Lärmsituation deutlich verändern, ist ge-

mäß § 47d Abs. 5 BImSchG auch eine kurzzeitigere Überprüfung möglich. Durch die Richtlinie 

2002/49/EG in Verbindung mit dem nationalen Recht wird das Ziel verfolgt, ein europaweites Kon-

zept zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm festzulegen, um schädliche Auswirkun-

gen und Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern. Es soll eine zufriedenstellende Um-

weltqualität erreicht werden.  
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7 Geltende Grenzwerte 

Ein Grenzwert ist ein von einem Mitgliedstaat festgelegter Wert für den Lden oder Lnight, bei dessen 

Überschreitung die zuständigen Behörden Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung ziehen oder ein-

führen soll [1]. Für Lärmaktionspläne nach deutschem Recht gibt es keine verbindlichen Grenz- oder 

Auslösewerte, bei deren Überschreitung Aktionen zwingend vorgeschrieben werden. 

Bei der Festlegung von Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan ist generell zu beachten, dass im 

deutschen Recht Beurteilungspegel Lr,T / Lr,N bezogen auf 16 / 8 Stunden bei der Durchsetzung von 

Maßnahmen maßgeblich sind, während sich die für den Umgebungslärm definierten Lärmindizes 

Lden und Lnight auf 24 bzw. 8 Stunden beziehen und sich diese Indizes mit den Beurteilungspegeln 

nach RLS-90 [13] Lr,T  und Lr,N nicht unmittelbar vergleichbar sind [4]. 

Die im Rahmen der Lärmaktionsplanung zu berücksichtigenden Definitionen der Lärmindizes erge-

ben sich durch Festlegungen im Anhang I der Richtlinie 2002/49/EG bzw. des § 2 der 34. BImSchV 

[10].  

Für Lärmaktionspläne nach deutschem Recht gibt es noch keine Grenz- oder Auslösewerte, bei de-

ren Überschreitung Aktionen zwingend vorgeschrieben werden. Empfehlungen und Anregungen 

werden gegeben [4][21]. 

Lärmaktionspläne sind aufzustellen, um Lärmprobleme und Lärmauswirkungen zu regeln. Lärmprob-

leme in diesem Sinne liegen gemäß [4] auf jeden Fall vor, wenn an Wohnungen, Schulen, Kranken-

häusern oder anderen schutzwürdigen Gebäuden ein Lden von 70 dB(A) oder ein Lnight von 60 dB(A) 

erreicht oder überschritten wird. Dies gilt nicht in Gewerbe- oder Industriegebieten nach §§ 8 und 9 

der Baunutzungsverordnung [14] sowie in Gebieten nach § 34 Abs. 2 des Baugesetzbuches [14] mit 

entsprechender Eigenart. Soweit Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Planung weitergehende 

Kriterien verfolgen, können sie diese der Lärmaktionsplanung zugrunde legen [4].  

Nach der Entscheidung der Gemeinde Issum werden die Werte Lden = 70 dB(A) und 

Lnight = 60 dB(A) als "Auslösewerte" der Lärmaktionsplanung zugrunde gelegt. Diese Werte entspre-

chen dem Mindestumfang nach [4].  
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8 Lärmkarten 

Die nach der Richtlinie 2002/49/EG zu erstellenden Lärmkarten müssen einen bestimmten Inhalt 

aufweisen. Lärmkarten bestehen sowohl aus einem graphischen als auch einem textlichen Teil.  

Anhang A1 zeigt die berücksichtigten Straßenabschnitte im Gemeindegebiet Issum. 

Die verwendeten Verkehrsbelastungszahlen und Emissionspegel sind im Detail im Anhang B aufge-

führt. 

Ausgehend von den Verkehrsdaten wurden die beiden Lärmindizes Lden und Lnight (Erläuterungen 

siehe Abschnitt 3) gemäß der Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Stra-

ßen - VBUS [11] mit einem Raster von 5 x 5 m und einer Immissionshöhe von 4 m berechnet und in 

Lärmkarten dargestellt, wobei die bei der Aufstellung des Lärmaktionsplanes aktuellen Geschwin-

digkeits- und sonstigen Verkehrsbeschränkungen berücksichtigt wurden. Grundlage bildete die 

„Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke DTV“. Gemäß der 34. BImSchV [10] sind für die Lärm-

karten die Farben der DIN 18005-2 [18] zu verwenden.  

Die Darstellung erfolgte in zwei Teilbereichen: 

 Teilbereich 1: Bereich Nordost  

 Teilbereich 2: Bereich Ortslage Issum 

Die Anhänge C1 und C2 zeigen die Kartierungen der Lärmindizes Lden und Lnight für den ersten Teil-

bereich im Nordosten bis zur Gemeindegrenze. Entsprechend zeigen die Anhänge C3 und C4 die 

Kartierungen der Lärmindizes Lden und Lnight für den zweiten Teilbereich Ortslage Issum.  

Die jeweiligen Grenzwertlinien (70 dB(A) für den Lden und 60 dB(A) für den Lnight) sind in den Kartie-

rungen gekennzeichnet. 

Die folgenden Abbildungen (Abbildung 8.1 und Abbildung 8.2) zeigen die verkleinerten Kartenaus-

schnitte für den Lden und den Lnight für die zwei Teilbereiche zur direkten Information. 
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Abbildung 8.1: Lden > 55 (oben) und Lnight > 50 (unten) Teilbereich 1 – Nordost – entlang der  
  Hauptverkehrsstraßen 
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Abbildung 8.2: Lden > 55 (oben) und Lnight > 50 (unten) Teilbereich 2 – Ortslage Issum – entlang  
 der Hauptverkehrsstraßen 
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Darüber hinaus wurde anhand von Gebäudelärmkarten die Gebäude bestimmt, deren Fassaden 

ganz oder teilweise oberhalb der Lärmindizes Lden = 55 dB(A) / Lnight = 50 dB(A) belastet sind.  

Die Gebäude, an deren Fassaden ganz oder teilweise Belastungen von Lden > 70 dB(A) und/oder 

Lnight > 60 dB(A) auftreten und somit oberhalb der Auslösewerte liegen, sind für die beiden betrach-

teten beiden Teilbereiche im Anhang D1 (Teilbereich 1) und Anhang D2 (Teilbereich 2) gekennzeich-

net. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass 30 Wohngebäude mit Werten Lden > 70 dB(A) oder Lnight > 

60 dB(A) belastet werden. 

Die Lärmkartierungen (Rasterlärmkarten in Anhang C) lassen mehr betroffene Gebäude erwarten. 

Im Berechnungsmodell zur flächigen Lärmkartierung werden Reflexionen an Fassaden zugelasse-

nen. Dadurch ergeben sich höhere Lärmwerte als bei der Punktberechnung an Fassaden zur Ermitt-

lung Betroffener, weil hierbei Reflexionen an der Fassade unterdrückt werden. 

 

9 Anzahl betroffener Menschen 

Die Einwohnerzahlen in den betroffenen Häusern mit Fassaden ganz oder teilweise oberhalb der 

Lärmindizes Lden = 55 dB(A) / Lnight = 50 dB(A) wurden seitens der Gemeinde Issum im Rahmen des 

LAP II überprüft und korrigiert.  

Anschließend wurde für diese Gebäude nach der Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung 

der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm - VBEB [12] – die Anzahl der betroffenen Menschen 

neu berechnet.  

In der nachstehenden Tabelle 9.1 sind die zum jetzigen Zeitpunkt von den Geräuschimmissionen 

der Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kfz/Jahr Betroffenen mit 

Lden > 55 dB(A) und Lnight > 50 dB(A) angegeben. Die vom LANUV bekannt gegebenen Zahlen [7] 

sind in Klammern zur Information mit eingetragen. 

Lden in dB(A) 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 
Summe 

> 70 

N 
199 

(195) 
88 

(98) 
57 

(46) 
27 

(30) 
1 

(0) 
28 

(30) 

Lnight in dB(A) 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 
Summe 

> 60 

N 
130 

(129) 
65 

(57) 
32 

(31) 
6 

(8) 
0 

(0) 
38 

(39) 

Tabelle 9.1: Gesamtanzahl N von betroffenen Menschen in der Gemeinde Issum, neu berechnet 
2020 nach VBEB [12], die in Gebäuden leben mit Lärmbelastungen gemäß VBUS 
[11] an Fassaden mit Lden > 55 dB(A) und Lnight > 50 dB(A) 
in Klammern (….) LANUV-Werte 2018 nach [7] zum Vergleich 
in rot Anzahl der betroffenen Menschen mit Überschreitung der Auslösewerte 
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Die Unterschiede zu den LANUV-Zahlen ergeben sich aus aktuellen Einwohnerzahlen in Verbindung 

mit den örtlichen Feststellungen 2017. 

Danach ergeben sich im Gemeindegebiet Issum Betroffenheiten durch den Straßenverkehr von  

 28  Menschen oberhalb des Auslösewertes von  Lden > 70 dB(A) 

 38  Menschen oberhalb des Grenzwertes von  Lnight  > 60 dB(A) 

Die betroffenen Flächen wurden wie folgt ermittelt: 

Lden in dB(A) > 55 > 65 > 75 

Größe in km2 
4,65 

(4,63) 
1,28 

(1,24) 
0,33 

(0,31) 

Tabelle 9.2: Gesamtfläche der belasteten Gebiete in der Gemeinde Issum mit Lden > 55 dB(A), 
neue Lärmkartierung 2020 
in Klammern (….) LANUV-Werte 2018 nach [7] zum Vergleich 
 

Hierbei betrug die geschätzte Gesamtzahl N der lärmbelasteten Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser: 

Lden in dB(A) > 55 > 65 > 75 

N Wohnungen 
152 

(138) 
34 

(35) 
0 

(0) 

N Schulgebäude 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 

N Krankenhausgebäude 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 

Tabelle 9.3: Gesamtzahl N der lärmbelasteten Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser 
der Gemeinde Issum mit Lden > 55 dB(A), neue Lärmkartierung 2020 
in Klammern (….) LANUV-Werte 2018 nach [7] zum Vergleich 
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10 Fazit der Analyse 

Es ergeben sich nur an relativ wenigen Wohnungen im Gemeindebereich Issum Belastungswerte 

> 70 dB(A) - Lden (12 Wohnungen mit insgesamt 28 Betroffenen gemäß VBEB [12]) und > 60 dB(A) 

- Lnight (18 Wohnungen mit insgesamt 38 Betroffenen gemäß VBEB).  

Wegen der insgesamt geringen Zahl der Betroffenen ergibt sich für das Gemeindegebiet Issum kein 

dringender Handlungsbedarf bezüglich einer konkreten Lärmaktionsplanung. Trotzdem sollten Über-

legungen zu Lärmminderungsmaßnahmen angestellt werden. 
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11 Lärmminderungsmaßnahmen 

Bezüglich der Maßnahmen ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem LAP II [25], es wird hier 

somit auf die Ausführungen im LAP II verwiesen.  

Im Folgenden werden die entsprechenden Passage des LAP II nochmals wiedergegeben: 

 

11.1 Vorhandene Maßnahmen (Zitat LAP II) 

Es sind im betroffenen Gebiet der Gemeinde Issum nur folgende aktiven Maßnahmen zur Lärmmin-

derung bekannt: 

  Lärmschutzwand Ortslage Issum, nördlich der Weseler Straße, südwestlich ARAL-

Tankstelle, Höhe ca. 3 m, Gesamtlänge ca. 142 m 

  Lärmschutzwand südwestlich A 57 Höhe Bönninghardt, Gesamtlänge ca. 330 m, 

Höhe ca. 2,5 m 

Bei den betroffenen Wohnhäusern handelt sich überwiegend um Straßenrandbebauungen entlang 

der B 58. Ob die Hauseigentümer bereits passiven, d. h. baulichen Schallschutz (Schallschutzfens-

ter, schallgedämmte Lüftungen) eingebaut haben, ist nicht bekannt. 

 

11.2 Maßnahmen allgemein (Zitat LAP II) 

11.2.1  Lärmarme Fahrbahnoberflächen  

Der Einbau lärmarmer Fahrbahnoberflächen bei Fahrbahnsanierungen ist ein geeignetes Mittel zur 

Lärmminderung.  

Zur Lärmminderung an Straßen außerorts wie Autobahnen und Bundesstraßen mit höheren Ge-

schwindigkeiten (> 60 km/h) sind offenporige Asphalte (OPA) gebräuchlich.  

Offenporiger Asphalt kann eine lärmmindernde Wirkung von 6 bis 8 dB(A) gegenüber normalem 

Asphaltbeton entfalten, die jedoch mit der Nutzungsdauer zurückgeht. Gemäß der Tabelle 3 der 

VBUS [11] kann jedoch gegenüber normalem Asphaltbeton eine Minderung um mindesten 4 dB(A) 

erzielt werden. Die lärmmindernde Wirkung bleibt aufgrund der Wasserdurchlässigkeit auch bei 

Nässe zumindest teilweise erhalten. 

Vorteilhaft bei einem OPA sind neben der akustischen Wirkung auch die sich aufgrund der Wasser-

durchlässigkeit ergebenden Eigenschaften: Auf der Fahrbahn bildet sich kein Wasserfilm, wodurch 

Sprühfahnen bei Regen oder gar Aquaplaning deutlich reduziert werden [20].  

Als Nachteil des OPA ist die geringere Haltbarkeit und der höhere Bau- und Instandhaltungsaufwand 

zu nennen. Zudem ergibt sich eine weitere Beschränkung aus der Wasserableitung der offenporigen 
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Bauform. Die Niederschläge dringen durch die Fahrbahndeckschicht und werden unterhalb auf einer 

dichten Schicht zum Fahrbahnrand hin abgeleitet, was eine Einschränkung bei angebauten Stadt-

straßen bedeutet [20].  

Für Geschwindigkeiten von weniger als 60 km/h sind in den aktuellen Regelwerken zur Ermittlung 

des Straßenverkehrslärms (z. B. RLS-90 [13]) allerdings keine Korrekturwerte für lärmarme Fahr-

bahnoberflächen aufgeführt. Offizielle Korrekturwerte (DStrO) z. B. für den Lärmoptimierten Asphalt 

5D (LOA 5D) oder ähnlich lärmoptimierte Asphalte gibt es zurzeit noch nicht.  

Auf Grund einer Anmerkung zur Tabelle 3, VBUS [11] können jedoch für „lärmmindernde Straßen-

oberflächen, bei denen aufgrund neuer bautechnischer Entwicklungen eine dauerhafte Lärmminde-

rung nachgewiesen ist, auch andere Korrekturwerte DStrO berücksichtigt werden“. In einer Umge-

bungslärmkartierung kann danach auch für nicht in der Tabelle 3 der VBUS aufgeführte Fahrbahn-

beläge ein Korrekturwert berücksichtigt werden, wenn eine dauerhafte Lärmminderung nachgewie-

sen wird. 

LOA 5D eignet sich bereits bei innerortsüblichen Geschwindigkeiten. Die Haltbarkeit entspricht der 

üblicher Asphaltmischungen [19][20]. Nach den bisherigen Untersuchungen kann von einer lang an-

haltenden Wirksamkeit ausgegangen werden. Erfahrungen und Veröffentlichungen aus anderen 

Städten (Düsseldorf seit 2007 [20], Krefeld, Mönchengladbach, Köln) zeigen dies. 

Gemäß bereits durchgeführter Untersuchungen [20] kann bei LOA 5D und fachgerechtem Einbau 

eine Pegelminderung von mindestens 3 dB(A) in Ansatz gebracht werden. 

 

11.2.2  Geschwindigkeitsreduzierungen 

Geschwindigkeitsbegrenzungen können insbesondere bei einer gleichzeitigen Verstetigung des Ver-

kehrsflusses den Lärm mindern. Nach VBUS [11] ist für die belasteten Straßenzüge in Issum mit den 

Lkw-Anteilen gemäß [26] mit Pegelminderungen von 

1,7 dB(A)  bei Reduzierung von v = 130/80 km/h auf 100/70 km/h (Pkw/Lkw)  

1,9 dB(A) bei Reduzierung von v = 100/80 km/h auf 70/70 km/h (Pkw/Lkw)  

2,1 dB(A)  bei Reduzierung von v = 70/70 km/h auf 50/50 km/h (Pkw/Lkw)  

4,7 dB(A) bei Reduzierung von v = 70/70 km/h auf 30/30 km/h (Pkw/Lkw) 

zu rechnen. 

Die Einführung von Tempo 100, 70, 50 oder 30, die in jedem Fall zu einer Lärmminderung führt, 

bedarf jedoch der Einhaltung der Geschwindigkeit bzw. deren Kontrolle und einer Akzeptanz. Syner-

gieeffekte mit Aspekten der Verkehrssicherheit und Luftreinhaltung können zusätzlich mit der Ein-
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führung von Geschwindigkeitsbeschränkungen erreicht werden. Ferner stellt die Einführung von Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen eine vergleichsweise kostengünstige, schnell umsetzbare Maß-

nahme dar, die jedoch insgesamt zu einer geringeren Pegelminderung führt als eine lärmarme Fahr-

bahnoberfläche. 

Zudem besteht die Gefahr, dass bei parallel verlaufenden Straßen des Nebennetzes der Verkehr 

aus dem geschwindigkeitsreduzierten Hauptnetz dorthin ausweicht. Bei einer Geschwindigkeitsre-

duktion müssen die Gegebenheiten des Nebennetzes daher mit berücksichtigt werden. Entweder 

sollte die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur dort herabgesetzt werden, wo es keine parallel ver-

laufenden Straßen im Nebennetz gibt, oder aber auch im Nebennetz verkehrsberuhigende Maßnah-

men zum Einsatz kommen. Gegebenenfalls sind auch Belange des ÖPNV und die Möglichkeit einer 

Lichtsignalkoordinierung ("Grüne Welle") zu beachten. Akustisch sind die Varianten am günstigsten, 

bei denen sowohl die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten gesenkt als auch ein stetigerer Verkehrs-

fluss erreicht werden können. 

 

11.3 Empfohlene Maßnahmen (Zitat LAP II) 

Trotz der geringen Zahl Betroffener sollte in Erwägung gezogen werden, Straßenabschnitte der B 58 

zwischen der Autobahn A 57 und der Ortslage Issum, insbesondere im Bereich von Wohnhäusern, 

lärmmäßig zu mindern. Hierzu bieten sich folgende Maßnahmen an: 

a)  Geschwindigkeitsbegrenzung von heute 100 km/h auf 70 km/h im Bereich der 

Wohnhäuser entlang der Weseler Straße (B 58) und auf 100 km/h auf der A 57:  

Minderungserwartung rechnerisch 1,7 - 1,9 dB(A); kurzfristig umsetzbar. 

b)  Einbau von lärmarmen Fahrbahnoberflächen, z. B. offenporige Asphalte (OPA)  

Minderungserwartung mindestens 4 dB(A)    

Umsetzbar bei anstehender Fahrbahnerneuerung; mittelfristig umsetzbar. 

c)  Passive Maßnahmen in Form von Lärmschutzfenstern auf Antrag der betroffenen 

Eigentümer an die zuständige Behörde bei Überschreitung der sogenannten Sanie-

rungspegel nach nationalem Recht. Infrage kämen alle Häuser mit Nachtbelastun-

gen über 59 dB(A) in Außenbereichen und über 57 dB(A) in Wohngebieten. Ein 

Rechtsanspruch besteht nicht. Solche Maßnahmen können nach den im Haushalt 

zur Verfügung stehenden Mittel freiwillig gefördert werden. 

Bei der Maßnahme a) würden insgesamt nur 7 (Lden) bzw. 11 (Lnight) der Betroffenen oberhalb der 

Auslösewerte entfallen. Dies entspricht ca. 24-26 % der Betroffenen. 
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Die Maßnahme b) auf beiden Straßen (A 57 und B 58) führt dagegen zu einer Abnahme der Be-

troffenen oberhalb der Auslösewerte um 76 % (Lden) bzw. 70 % (Lnight). Die Maßnahme b) nur an der 

B 58 lässt die Betroffenenzahl schon um 69 % (Lden) bzw. 58 % (Lnight) abnehmen.   

Eine Kombination der Maßnahmen a) und b) würde zu einer Abnahme der Betroffenen oberhalb der 

Auslösewerte um 97 % (Lden) bzw. 86 % (Lnight) führen. Bei Durchführung der beiden Maßnahmen 

nur für die B 58 würden sich noch Reduzierungen der Betroffenenzahlen um 90 % (Lden) bzw. 72 % 

(Lnight) ergeben. 

Passive Maßnahmen nach c) sind nicht im Sinne er Lärmaktionsplanung, da sie den Außenwohn-

bereich nicht schützen. 

Hinsichtlich der Wirksamkeit und des geringen Eingriffs in den Straßenverkehr ist der Einbau 

einer lärmarmen Fahrbahnoberfläche (OPA / LOA 5D) auf der B 58 als vorrangige Maßnahme 

zu betrachten. In Kombination mit einer Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Wohn-

häuser entlang der B 58 von derzeit 100 km/h auf 70 km/h ließe sich die Anzahl der betroffenen 

Menschen oberhalb der Auslösewerte um mehr als 70 % reduzieren. 

Bei zukünftigen Bauleitplanungen wird die Gemeinde Issum in lärmbelasteten Bereichen vorrangig 

aktive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Außenwohnbereiche und ergänzend passive 

Schallschutzmaßnahmen, wie bereits in der Vergangenheit konsequent geschehen, festsetzen. 

 

11.4 Langfristige Maßnahmen (Zitat LAP II) 

Verbesserungen des Lärmschutzes entlang der A 57 sind denkbar (Tempolimit 100 km/h, lärmarmer 

Belag). Zuständig wäre der Bund und damit der Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlas-

sung Niederrhein, Mönchengladbach. Die Gemeinde Issum hat keinen unmittelbaren Einfluss auf 

deren Planungen entlang der A57.   

Im übrigen Gemeindegebiet werden bei Bedarf Maßnahmen zu planen sein, sofern dann entspre-

chende Betroffenheiten ausgewiesen werden. 

Die Gemeinde Issum plant keine neuen Wohngebiete im Einwirkungsbereich der A 57 mit Lärmbe-

lastungen oberhalb der schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung gemäß 

Beiblatt 1 zur DIN 18005 [17] für Allgemeine Wohngebiete von tags > 55 dB(A) (entsprechend einem 

Lden von ca. > 56 dB(A)). 

Im Übrigen wird im Rahmen von Bauleitplanungen das Thema "Schallimmissionsschutz" regelmäßig 

abgearbeitet. Konflikte werden aufgezeigt und Minderungsmaßnahmen, die gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse sicherstellen, werden im Bebauungsplan festgesetzt.  
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12 Ruhige Gebiete 

Es wird angeregt, die in eventuellen Landschaftsschutzgebieten liegenden FFH (Flora, Fauna, Ha-

bitat)- und/oder Vogelschutzgebiete oder sonstige "tatsächliche ruhige Flächen", die auch der Erho-

lung dienen, als "Ruhige Gebiete" vorzusehen und sobald die rechtlichen Voraussetzungen vorlie-

gen, entsprechend festzusetzen. 

Eine genaue, lagemäßige Empfehlung solcher Flächen kann an dieser Stelle mangels einer flächen-

deckenden Lärmkartierung für das gesamte Gemeindegebiet nicht erfolgen. 
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13 Öffentliche Beteiligung und Einwendungen 

13.1 Offenlage des Entwurfes des LAP III 

Gemäß § 47d Abs. 3 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) soll die Öffentlichkeit zu 

Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört werden. Die Plan aufstellende Behörde hat zudem den für 

die Maßnahmenumsetzung zuständigen Behörden wie auch den sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange die Möglichkeit zu geben, sich in das Verfahren zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans ein-

zubringen. In den Stellungnahmen sollen die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Aufschluss über von ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnah-

men sowie deren zeitliche Abwicklung, die für die Lärmminderung in dem Planungsgebiet bedeut-

sam sein können, geben. 

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes lag zu diesem Zweck in der Zeit vom 13.07.2020 bis einschließ-

lich 14.08.2020 bei der Gemeindeverwaltung Issum, Herrlichkeit 7-9, Zimmer 111, an den Tagen von 

montags bis donnerstags in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

und freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während dieser Zeit 

konnten die vorgenannten Unterlagen ebenfalls auf der Internetseite der Gemeinde Issum unter 

www.issum.de/de/inhalt/laermaktionsplan eingesehen werden. Anregungen konnten während der 

Auslegungsfrist schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte zeitlich parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Als Träger öffentlicher Belange wurden folgende Behörden angeschrieben, vgl. [24]: 

Nr. Bezeichnung Anschrift 

1.  Landrat Postfach 15 52 47515 Kleve 

2.  Landrat - Kreispolizeibehörde Am Nierspark 27 47608 Geldern 

3.  
Landesbetrieb Straßenbau NRW - Niederlas-
sung Wesel 

Postfach 10 02 23 46476 Wesel 

4.  
Landesbetrieb Straßenbau NRW - Niederlas-
sung Krefeld 

Hansastr. 2 47799 Krefeld 

5.  
Niederrheinische Industrie- u. Handelskammer 
Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 

Postfach 10 11 23 47011 Duisburg 

6.  Handwerkskammer Düsseldorf Postfach 10 27 55 40018 Düsseldorf 

7.  Bürgermeister Geldern Postfach 47608 Geldern 

8.  Bürgermeister Kerken Postfach 47639 Kerken 

9.  Bürgermeister Rheurdt Postfach 47509 Rheurdt 

10.  Bürgermeister Kamp-Lintfort Postfach 17 60 47475 Kamp-Lintfort 

11.  Bürgermeister Alpen Postfach 11 40 46515 Alpen 

12.  Bürgermeister Sonsbeck Postfach 47662 Sonsbeck 

13.  NIAG Homberger Straße 113 47441 Moers 

14.  RVN Wesel, regionalverkehr Niederrhein Franz-Etzel-Platz 19 46483 Wesel 

Tabelle 13.1: Träger öffentlicher Belange 
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13.2 Einwendungen 

 
Es gingen insgesamt vier Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange ein. 

Die Einwendungen und Anmerkungen wurden seitens der Stadtverwaltung einzeln bewertet und ab-

gewägt.  

Eine Liste mit allen Einwendungen zum Entwurf des LAP III, den zugehörigen Stellungnahmen der 

Stadtverwaltung und den getroffenen Abwägungen enthält der Anhang E.  

Aus den Abwägungen ergeben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen des Lärmaktionspla-

nes Stufe III. 

 

 

Grevenbroich, den 24.08.2020 

 

 

Dipl.-Ing. Ulrich Wilms            Lea Willrodt 
(Ö. b. u. v. S. für Schallimmissionsschutz,       (Sachbearbeiterin) 
 fachlich Verantwortlicher Modul Immissionsschutz)      
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Anhang A: Ergebnisse der Lärmkartierung durch das LANUV Berichtsjahr 2012 

Anhang A1: Modell - Schallquellen und Hindernisse 
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Anhang A2: Kartierung Lärmindex Lden 
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Anhang A3: Kartierung Lärmindex Lnight 
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Anhang B: Ausgangsdaten und Emissionspegel der Straßen nach VBUS 
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Anhang C: Lärmkartierung Straßen 

Anhang C1: Teilbereich 1 – Nordost – Lärmindex Lden 
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Anhang C2: Teilbereich 1 – Nordost – Lärmindex Lnight 
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Anhang C3: Teilbereich 2 – Ortslage Issum – Lärmindex Lden 

 



 

Seite 31 von 42 

Bericht TAC 4498-19 – Lärmaktionsplan Stufe III der Gemeinde Issum 

 

 

Anhang C4: Teilbereich 2 – Ortslage Issum – Lärmindex Lnight 
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Anhang D: Betroffene Wohngebäude oberhalb der Auslösewerte 

Anhang D1: Teilbereich 1 – Nordost 
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Anhang D2: Teilbereich 2 – Ortslage Issum 
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Anhang E: Einwendungen und Abwägungen 

1. Handwerkskammer Düsseldorf 
Einwendung 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Durch die Handwerkskammer werden keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen. Die Stellung-
nahme entspricht weitestgehend der Stellungnahme zum LAP II aus 2017 und wird daher zur Kenntnis 
genommen. 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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2. Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, Duisburg 
Einwendung 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Durch die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer werden keine grundsätzlichen Bedenken 
vorgetragen. Bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen handelt es sich um empfohlene Maßnahmen, die 
nur durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW umgesetzt werden können. Die Gemeinde Issum hat 
keinen unmittelbaren Einfluss auf Umsetzung der Maßnahmen. Die   NIAG als Betreiberin des über die 
B58 führenden Buslinienverkehrs ist im Verfahren beteiligt worden. Eine Stellungnahme wurde durch 
die NIAG nicht abgegeben.  

 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Landesbetrieb Straßenbau .NRW, Autobahnniederlassung Krefeld 
Einwendung 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die von der Autobahnniederlassung aufgeführten formellen Korrekturen wurden in den vorliegenden 
Bericht (Seite 8) aufgenommen. Die in der Einwendung beschriebene Lärmschutzwand sowie der ge-
änderte Fahrbahnbelag wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung noch nicht berücksichtigt, 
dies wird im Rahmen der nächsten Überarbeitung der Lärmaktionsplanung (Stufe IV) etwa 2023 erfol-
gen. Betroffen hiervon sind insgesamt 3 Wohnhäuser mit Geräuschimmissionen oberhalb der Auslöse-
werte, für die sich Verbesserungen ergeben.  
 

Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und für die nächste Stufe der Lärmaktionsplanung 
berücksichtigt. 
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4. Landesbetrieb Straßenbau .NRW, Regionalniederlassung Niederrhein 
Einwendung 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Einwendung der Regionalniederlassung entspricht weitestgehend der Einwendung zum LAP II aus 

2017. Dort wurde folgende Stellungnahme der Verwaltung abgegeben: 

 

„Die Lärmschutz-Richtlinien-StV sind eine Verwaltungsvorschrift, die sich selbst nur als 
"Orientierungshilfe" verstanden wissen will (vgl. Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 Einlei-
tung). Als Verwaltungsvorschrift können sie für sich auch keine "gesetzesähnliche" Bin-
dungswirkung in Anspruch nehmen. Sie lenken nur das Ermessen der staatlichen Straßen-
verkehrsbehörden. Die Richtwerte sind daher auch nur als "Orientierungswerte" zu verste-
hen.  
Die Immissionsgrenzwerte der Richtlinien für den Verkehrslärmschutz (VLärmSchR97) ent-
sprechen denen der 16. BImSchV und liegen in Misch- und Dorfgebieten mit 64 dB(A) tags 
und 54 dB(A) nachts deutlich (6 dB(A)) unterhalt der Auslösewerte des LAP II. In Wohnge-
bieten beträgt die Differenz sogar 11 dB(A). 
Die vorläufige Berechnungsmethode für Umgebungslärm an Straßen (VBUS) ist eine spe-
ziell für die Lärmaktionsplanung angepasste, auf den RLS-90 basierende Berechnungsme-
thode, die in Übereinstimmung mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie steht. Das Erreichen 
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der Orientierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV ist wie oben beschrieben nicht un-
mittelbar erforderlich. Es ist allerdings richtig, dass auch die Beurteilungspegel nach der 16. 
BImSchV (und somit der VLärmSchR97) grundsätzlich nach dem Verfahren der RLS-90 zu 
ermitteln sind. Doch kann das Erreichen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV auch 
anhand der nach VBUS ermittelten Werte festgestellt und beurteilt werden. Denn werden 
die von der Gemeinde Issum festgesetzten Auslösewerte von 70/60 dB(A) nach VBUS er-
reicht, sind in jedem Falle auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (nach RLS-90) 
von 64/54 dB(A) (in Wohngebieten 59/49 dB(A) überschritten. Die Differenz zwischen Wer-
ten nach RLS-90 und VBUS beträgt in den meisten Fällen lediglich 1-2 dB(A) (vgl. etwa den 
"Kooperationserlass" des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 
vom 23.03.2012, der auf Seite 7 eine Umrechnungstabelle enthält). Eine Neuberechnung 
nach RLS-90 erscheint daher hier nicht erforderlich.“ 

 

Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 


